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1. Geltungsbereich 

 Für alle unsere Verkäufe und sonstigen Lieferungen und Leistungen unter Einschluss von Werkverträgen, der Lieferung nicht 
vertretbarer Sachen und Beratungen und Empfehlungen im Verkehr mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich rechtlichen Sondervermögen gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen, sofern nicht im Ein-
zelfall individuelle Abweichungen vereinbart werden. Etwaige abweichende Bedingungen oder Gegenbestätigungen, insbe-
sondere Einkaufsbedingungen des Bestellers verpflichten uns nur, wenn und soweit wir ihnen ausdrücklich schriftlich zuge-
stimmt haben. Unser Schweigen auf derartige abweichende Bedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zu-
stimmung. Derartigen abweichenden Bedingungen oder Gegenbestätigungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich wider-
sprochen. 

 

2. Vertragsschluss, Lieferumfang, Abweichungen 

2.1 Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Der Besteller ist 4 Wochen an seine Bestellung gebunden. Eine Bestellung gilt erst 
dann als angenommen, wenn wir den Auftrag schriftlich bestätigt haben oder die Ware von uns ausgeliefert ist. 

2.2 Nebenabreden, Garantien und alle sonstigen Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich be-
stätigt worden sind. 

2.3 Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen, insbesondere Muster und Zeichnungen. 
2.4 Die in Katalogen, Preislisten oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen 

und Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte. Handels- und materialübliche Abweichungen in Quali-
tät, Ausführung und Farbe bleiben vorbehalten, wenn dies durch die Rohstofflage und oder aus technischen Gründen unver-
meidbar ist. Für die Einhaltung der spezifischen Gewichte, Maße und Mengen wird eine Gewähr nicht übernommen, bran-
chenübliche Abweichungen  bleiben vorbehalten.  

2.5 Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche technische Regeln, sonstige technische Angaben, Beschreibungen und Abbildungen 
des Liefergegenstandes ist nur Leistungsbeschreibung und keine Beschaffenheitsgarantie. Bestimmte Beschaffenheiten der 
Waren gelten grundsätzlich nur dann als von uns garantiert, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. 

2.6 Bei Erzeugnissen aus Schaumstoff behalten wir uns Schwankungen in der Porengröße und das Auftreten einzelner größerer 
Poren, so genanten Lunker, vor. 

 

3. Preise 

3.1 Alle Preise verstehen sich grundsätzlich in Euro einschließlich handelsüblicher Verpackung zuzüglich Umsatzsteuer. 
3.2 Falls handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz- und/oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserem billi-

gem Ermessen. Sie werden an unserem Lager zurückgenommen. Kosten des Käufers für den Rücktransport oder für eine ei-
gene Entsorgung der Verpackung übernehmen wir nicht. 

3.3 Soweit Preise nicht oder nur mit dem Vorbehalt „derzeitiger Listenpreis“ genannt sind, werden die am Tag der Lieferung gülti-
gen Listenpreise berechnet. Dies gilt jedoch nur bei Lieferfristen von mehr als 2 Monaten und für Preisanpassungen bis 4%; 
Preiserhöhungen erfolgen nur nach Maßgabe von Ziffer 3.4. Bei höheren Preisanpassungen ist eine erneute Preisvereinba-
rung erforderlich. Mangels einer solchen Vereinbarung steht dem Besteller ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 

3.4 Werden nach Vertragsabschluss Fremdkosten wie Beschaffungskosten, Herstellungskosten, Frachtkosten, Montagekosten, 
Versicherungskosten oder öffentliche Abgaben und Lasten (z. B. Zölle, Im- und Exportgebühren) neu eingeführt oder erhöht, 
so sind wir berechtigt, solche Mehrbelastungen dem vereinbarten Preis zuzuschlagen. 

 
4. Lieferfristen 

4.1 Verbindliche Liefertermine und –fristen müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden. 
4.2 Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Besteller, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten der 

Ausführung des Auftrags geklärt sind und alle sonstigen vom Besteller zu erfüllenden Voraussetzungen, insbesondere alle Un-
terlagen, Genehmigungen und Freigaben, vorliegen und eine vereinbarte Auszahlung eingegangen ist; entsprechendes gilt für 
Liefertermine. 

4.3 Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig. Als Liefertag gilt der Tag der Meldung der Versandbereitschaft, andernfalls 
der Tag der Absendung der Ware. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. 

4.4 Geraten wir in Lieferverzug, ist der Besteller verpflichtet, eine angemessene Nachfrist von mindestens 2 Wochen zu setzen. 
Nach erfolglosem Ablauf dieser Nachfrist kann er vom Vertrag zurücktreten, soweit die Ware bis zum Fristablauf nicht als ver-
sandbereit gemeldet ist. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche – gleich aus welchem Grunde – bestehen nur nach 
Maßgabe der Regelungen in Ziffer 11. 

4.5 Wir geraten nicht in Verzug, solange der Besteller mit der Erfüllung von Verpflichtungen uns gegenüber, auch solchen aus an-
deren Verträgen, in Verzug ist. 

 

5. Höhere Gewalt und sonstige Behinderungen 

5.1 Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Erhalten wir aus von uns 
nicht zu vertretenden Gründen Lieferungen oder Leistungen unserer Vorlieferanten nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig, 
oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschie-
ben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen 
gleich Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, Transportengpässe, unverschuldete Be-
triebsbehinderung z. B. durch Feuer-, Wasser- und Maschinenschaden und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver 
Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. Die vorstehenden Regelungen gelten auch dann, 
wenn darin bezeichnete Umstände eintreten, nachdem wir in Verzug geraten sind. 

5.2 Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereignissen nach Ziffer 5.1 der vereinbar-
te Liefertermin überschritten, kann uns der Besteller auffordern, innerhalb von zwei Wochen zu erklären, ob wir zurücktreten 
oder innerhalb einer angemessenen Nachfrist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Besteller vom nichterfüllten Teil 
des Vertrages zurücktreten. 

 
6. Versand und Gefahrübergang 

6.1 Soweit nichts abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt der Versand durch uns unversichert auf Gefahr und zu Lasten 
des Bestellers. Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt uns vorbehalten. Bei Eil- oder Expressverladung 
geht die Mehrfracht zu Lasten des Bestellers. Eine Vergütung für Selbstabholer erfolgt nicht. 

6.2 Mangels anderweitiger Vereinbarung geht mit der Übergabe der zu liefernden Waren an den Besteller, den Spediteur, den 
Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Unternehmung, spätestens jedoch mit dem Verlassen 
des Werkes, des Lagers oder der Niederlassung die Gefahr auf den Besteller über. Das gilt auch dann, wenn wir die Anliefe-
rung übernommen haben. Transportschäden sind sofort auf dem Lieferschein zu vermerken und durch den Frachtführer zu 
bestätigen oder bei Bahn- und Postversand zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen durch die Bahn oder Post feststellen 
zu lassen. Transportversicherung decken wir nur bei besonderem Auftrag auf Kosten des Bestellers. 

6.3 Versandfertig gemeldete und zur Auslieferung fällige Ware muss der Besteller sofort abrufen. Wird versandbereite Ware nicht 
unverzüglich abgerufen und abgenommen, können wir die Ware nach eigener Wahl versenden oder auf Kosten und Gefahr 
des Bestellers einlagern. 

6.4 Die Rücknahme bestellter und ordnungsgemäß gelieferter Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen erfolgt 
eine Rücknahme nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung. 

 

7. Mängelrügen 

 Der Besteller oder der von ihm bezeichnete Empfänger hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf etwaige Mängel zu untersu-
chen und uns diese innerhalb einer Frist von 7 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich  anzuzeigen. Wird eine Mängelrüge 
nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadener-
satzansprüchen wegen des Mangels selbst sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln sind in diesen Fäl-
len ausgeschlossen. Erkennbare Mängel, zu denen auch das Fehlen einer bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten Ei-
genschaft oder das Fehlen von Beschaffenheitsgarantien zählen, sind unverzüglich binnen 7 Tagen nach Erhalt zu rügen. 
Verdeckte Mängel sind innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung zu rügen. Nach Entdeckung von Mängeln ist die Bear-
beitung und Verarbeitung der mangelbehafteten Sache sofort einzustellen. Für die Rechtzeitigkeit der Anzeige ist der  Zeit-
punkt des Zugangs bei uns maßgeblich. 

 
8. Gewährleistung 

8.1 Bei berechtigten Mängelrügen leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung oder 
Austausch.  Der Austauschanspruch umfasst nicht die Kosten für den Ausbau der mangelhaften und den Einbau der mangel-
freien Sache. Liefern wir im Zuge des Austauschs eine mangelfreie Ware, so geht die mangelhafte Ware in unser Eigentum 
über, wobei der Besteller die mangelhafte Ware für uns verwahrt. Eine Entsorgung, Weiterverarbeitung oder Weitergabe der 
mangelhaften Ware ist nur im Falle unserer schriftlichen Genehmigung zulässig.  

8.2 Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen das Recht auf Wandlung (Vertragsrückabwicklung) zusteht, be-
halten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu 
erfüllen. Wandlung (Vertragsrückabwicklung) ist nur dann möglich, wenn der Mangel nicht geringfügig ist. Den Besteller trifft 
die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.  

8.3 Weitergehende Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers wegen oder im Zusammenhang mit Mängeln 
oder Mangelfolgeschäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nur nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziffer 11.  

8.4 Unsere Gewährleistungspflicht entfällt, wenn Mängel der von uns gelieferten Ware nicht vorliegen, d. h. insbesondere dann, 
wenn Fehler auf unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, natürlichem Verschleiß oder Ein-
griffen des Bestellers oder Dritter in den Liefergegenstand beruhen oder der Besteller bzw. Dritte unsere Informationen zu 

Maßen, Lagerung oder Verarbeitung der Ware nicht beachtet haben. Der Besteller ist darüber hinaus verpflichtet, auf seine 
Kosten Prüfungen vorzunehmen, um die Eignung der Ware für den beabsichtigen Verwendungszweck zu überprüfen; ande-
renfalls entfällt unsere Gewährleistungspflicht. 

8.5 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.  
8.6 Wir geben gegenüber von Bestellern keine Garantien im Rechtssinn ab. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.  
 
9. Zahlungsbedingungen 

9.1 Warenlieferungen sind spätestens zu dem in der Rechnung ausgewiesenen Fälligkeitstag porto- und spesenfrei zahlbar, in 
Ermangelung eines solchen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Ein vereinbartes Skonto be-
zieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Ver-
bindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. Soweit nichts Anderes vereinbart, beginnen Skontofristen ab 
Rechnungsdatum. Erfolgt der Zahlungseingang einer gelegten Rechnung nicht spätestens per Fälligkeitstag auf unserem Kon-
to, so befindet sich der Besteller ab dem auf dem Fälligkeitstag folgenden Kalendertag in Zahlungsverzug. Bei Zahlungsverzug 
beim Bezahlen der Rechnung hat der Besteller Verzugszinsen ab dem auf den Eintritt der Fälligkeit der Rechnung folgenden 
Tag zu bezahlen. Die Verzugszinsen betragen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Als Tag der Zahlung gilt das Da-
tum des Geldeingangs bei uns oder der Gutschrift auf unserem Konto. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden 
Schadens im Falle des Zahlungsverzugs bleibt vorbehalten. 

9.2 Angebotene Schecks nehmen wir nur aufgrund besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber herein. Gutschriften für 
Schecks gelten vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. 

9.3 Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt, die nach unserem pflichtgemäßem kaufmänni-
schem Ermessen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, und zwar auch solche Tatsa-
chen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten, werden alle Forde-
rungen aus der Geschäftsverbindung unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel 
sofort fällig. Unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte sind wir in diesem Fällen berechtigt, für noch ausstehende Lie-
ferungen Vorauszahlung oder Stellung uns genehmer Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer an-
gemessenen Nachfrist für die Leistung solcher Sicherheiten vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen. 
Außerdem sind wir berechtigt, die Weiterveräußerung oder Verarbeitung der in unserem Eigentum oder Miteigentum stehen-
den Ware zu untersagen und deren Rückgabe an uns oder die Einräumung des Mitbesitzes auf Kosten des Bestellers zu ver-
langen. 

9.4 Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Bestellers besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche, die nicht be-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
10. Eigentumsvorbehalt 

10.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. 
10.2 Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns dies auf 

Verlangen nachzuweisen. Leistet der Besteller diesen Nachweis nicht, sind wir berechtigt, die erforderlichen Versicherungen 
auf Kosten des Bestellers abzuschließen. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvor-
behalts pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Besteller diese auf eigene 
Kosten regelmäßig durchzuführen. 

10.3 Wird unsere Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache nach Verhältnis der Wertanteile (Materialien und Arbeitsleistung). Werden unser Waren 
mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden, die als Hauptsache anzusehen ist, so über-
trägt der Besteller uns schon jetzt im gleichen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder 
Miteigentum unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware. Auf unser Ver-
langen ist der Besteller jederzeit verpflichtet, uns die zur Verfolgung unserer Eigentums- oder Miteigentumsrechte erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 

10.4 Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware in seinem ordentlichen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und/oder weiterzuver-
kaufen. Andere Verfügungen, insbesondere Verpfändungen oder Einräumung von Sicherungseigentum sind ihm nicht gestat-
tet. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung und zur weiteren Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware entfällt ohne weite-
res, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt oder uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät. 

10.5 Im Falle des Weiterverkaufs der unverarbeiteten oder verarbeiteten Ware hat der Besteller den Zweitkäufer von dem zu unse-
ren Gunsten bestehenden Eigentumsvorbehalt in Kenntnis zu setzen und diesen ausdrücklich aufrecht zu erhalten. Er hat den 
Zweitkäufer zu verpflichten, gegebenenfalls seinerseits genauso zu verfahren. Auf unser Verlangen hat der Besteller Name 
und Anschrift des Zweitkäufers dem Verkäufer bekannt zu geben. 

10.6 Der vom Zweitkäufer an den Besteller gezahlte Kaufpreis wird bis zur Höhe unserer in diesem Zeitpunkt noch ausstehenden 
Kaufpreisforderung anstelle der Vorbehaltsware unser Eigentum. Der Besteller hat den Betrag als fremdes Eigentum zu be-
zeichnen, gesondert zu verwahren und ohne Verzug an uns abzuführen. 

10.7 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme aller Vorbehalts-
ware berechtigt; der Besteller ist in diesem Fall ohne weiteres zur Herausgabe verpflichtet. Zur Feststellung des Bestands der 
von uns gelieferten Waren dürfen wir jederzeit zu den normalen Geschäftsstunden die Geschäftsräume des Bestellers betre-
ten.  Der Besteller hat uns unverzüglich schriftlich von allen Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Einen Besitzwech-
sel der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Besteller 
hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch erforderliche 
Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen. 

 
11. Ausschluss und Begrenzung der Haftung 

11.1 Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Für Schäden haften wir nur, wenn uns vom 
Geschädigten zumindest grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Dies gilt jedenfalls nicht für Personenschäden.  

11.2 Schadenersatzforderungen verjähren in sechs Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, jedenfalls in fünf Jahren 
nach Erbringung der Leistung oder Lieferung. Allfällige Regressforderungen, die aus dem Titel Produkthaftung im Sinne des 
Produkthaftungsgesetzes gegen uns gestellt werden, sind ausgeschlossen. Es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, 
dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet war.  

11.3 Über den Einsatz der von uns gelieferten Waren oder sonstigen Leistungen entscheidet der Besteller eigenverantwortlich. So-
fern wir nicht spezifische Beschaffenheiten und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck 
schriftlich bestätigt haben, ist eine anwendungstechnische Beratung in jedem Fall unverbindlich. Auch haften wir nur nach 
Maßgabe von Ziffer 11.1 für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Beschaffenheiten und Ver-
wendbarkeit des gelieferten Produkts bezieht. 

11.4 Der Haftungsausschluss gemäß Ziffern 11.1  gilt in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, lei-
tenden und nichtleitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkt-
haftungsgesetzes (PHG) beschränkt sich unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahr-
lässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schä-
den aus Ansprüchen von Dritten gegen den Kunden sind ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. 

11.5 Ist der Endabnehmer der Ware ein Verbraucher, gelten für die Verjährung eines etwaigen Rückgriffsanspruchs des Bestellers 
gegen uns die gesetzlichen Vorschriften. 

 
12. Schutzrechte 

12.1 An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen bleibt das Eigentums- und Urheberrecht vorbehal-
ten. Zugänglichmachung an Dritte darf nur mit unserem Einverständnis geschehen. Zu den Angeboten gehörende Zeichnun-
gen und sonstige Unterlagen sind auf unser Verlangen, oder wenn der Auftrag nicht erteilt wird, zurückzugeben. 

12.2 Werden bei der Anfertigung der Ware nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Angaben des Bestellers Schutzrechte Drit-
ter verletzt, so stellt dieser uns von sämtlichen Ansprüchen frei. Insbesondere sind wir nicht zur Nachprüfung vorbezeichneter 
Unterlagen, auch in Bezug auf bestehende gewerbliche Schutzrechte Dritter, verpflichtet. 

 
13. Werkzeuge/Formen 

 Soweit nicht anders vereinbart ist, werden von den Kosten für anzufertigende Werkzeuge oder Formen grundsätzlich nur An-
teile getrennt vom Warenwert berechnet. Durch die Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge/Formen erwirkt der Besteller 
keinen Anspruch auf diese, sie verbleiben vielmehr in unserem Eigentum und Besitz. 

 
14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

14.1 Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist A-5020 Salzburg. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehen-
den Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht örtliche zuständig. Wir haben jedoch das 
Recht, auch am  allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu klagen. 

14.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt ausschließlich das Recht der Republik Österreich unter Aus-
schluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.4.1980 (UN-
Kaufrecht). 

 
15. Teilunwirksamkeit 

 Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam. Anstelle unwirk-
samer Bestimmungen gilt ohne weiteres eine solche Regelung, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem am nächsten 
kommt, was nach dem Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel wirtschaftlich gewollt war. 


